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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung vom 29. Juli 1991, mit der das 

europãische Patent 0 128 306 widerrufen wurde. 

Die Entscheidung wurde hauptsáchlich damit begründet, da 

der Gegenstand des seinerzeit geltenden Patentanspruches 

auf keiner erfinderischen Tâtigkeit beruhe. Dabei wurde 

auf folgende Dokumente Bezug genoinmen: 

El: US-A-4 125 935 

E5: US-A-4 045 868 

Nach Korrespondenz mit dem Berichterstatter reichte die 

Beschwerdeführerin am 20. Juli 1992 einen einzigen neuen 

Patentanspruch und eine Uberarbeitete Beschreibung em. 

Der nuniuehr geltende Patentanspruch lautet: 

"Messer].eiste (2) zur lötfreien Verbindung mit den durch-

kontaktierten Bohrlöchern (5) einer Leiterplatte (6), bei 

der die Kontaktstifte (4) mit elnem ihrer Enden in einein 

Isoliergehauseteil (1) befestigt und in einer oder 

inehreren Reihen parallel zueinander rechtwinklig auf die 

Leiterplatte (6) hin abgebogen sind und einen EinpreB-

abschnitt (7) und eine aus dein Isoliergehäuseteil (1) 

ragende Kontaktstiftoberseite (4a) aufweisen, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kontaktstifte schulterartige, unmittelbar 

oberhaib der EinpreBabschnitte angeforinte 

Anschláge (8, 8a) zur Begrenzung der EinpreStiefe 

aufweisen und in kanun- oder taschenartigen, an der 

Vorder- und Hinterseite of fenen Schlitzen (10) eines 
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zweiten als Einpre8werkzeug sowie als Isolier-

abdeckung der Kontaktstifte dienenden Isoliergehäuse-

teils (9) seitlich gefuhrt sind, so daB die kaTnin-

oder taschenartigen Schlitze (10) des aufgesetzten 

Isoliergehäuseteils (9) die Kontaktstifte (7) jeweils 

bis zum Anschlag (8) aufnehmen, wobei seitlich die 

Schlitze (10) begrenzende Stege (11) zur unmittel-

baren Ubertragung des Einprel3drucks auf die 

anihrenfreieflEnden (1 lb) mit zu den 

Oberseiten (8a) der schulterartigenAnschläge (8) 

korrespondierenden, seitlichen Auflagepartien (ha) 

versehen sind, und 

- 	daB die freien Stegenden (hib) sich jeweils so welt 

zwischen die Anschläge erstrecken, daB sie in 

elngeprei3tem Zustand letzterer auf der Oberseite der 

Leiterplatte (6) aufhiegen.'t 

Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen, daB die aus 

El und E5 bekannten Messerleisten ein formschlUssiges 

Erfassen und ein seitliches Führen der Kontaktstifte durch 

die Stege eines sowohi als EinpreBwerkzeug sowie als 

Isolierabdeckung dienenden Gehäuseteils weder zeigten noch 

nahelegten. 

Der Entscheidung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

Beschreibung: 	Seiten 1 bis 5 eingereicht am 

20. Juli 1992 

Patentanspruch: 	eingereicht am 20. Juli 1992 

Zeichnungen: 	Figur 1 wie veröffentlicht Figuren 2 

und 3 eingereicht am 21. Nàrz 1990 
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EntscheidungSgrüflde 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Zulàssiakeit der Anderunpen 

2.1 	Der neue Patentanspruch enthãlt alle Merkmale des 

erteilten Anspruchs sowie die folgenden, darüber hinaus-

gehenden Merkinale, nãmlich daB die Sch].itze (10) an der 

Vorder- und Hinterseite of fen sind, und daB die Stege (11) 

mit zu den Oberseiten (8a) der schulterartigen 

Anschläge (8) korrespondierenden, seitlichen Auflage-

partien versehen sind. 

Alle diese Merkmnale sind in der ursprünglich eingereichten 

Anineldung offenbart. 

Die neu eirigereichte Beschreibung ist dem Wortlaut des 

Anspruchs angepaBt und würdigt in korrekter Weise den 

Stand der Technik. 

Nach Auffassung der Kamnmer genügen die geltenden Unter-

lagen Artikel 123 (2) und (3) EPU. 

Neuheit 

Der Gegenstand des Patentanspruches ist neu, weil keine 

der vorliegenden Entgegenhaltungen eine Messerleiste mit 

alien beanspruchten Merkinalen of fenbart. 

Erfinderische Tàtiakeit 

4.1 	Nach Meinung der Kainmner stelit die in Figur 14 des 

Dokunients El of fenbarte Messerleiste den Stand der Technik 

dar, der dein Gegenstand des vorliegenden Patentanspruches 

am nâchsten kontint. Die aus einem Gehâuseteil 12 ragenden, 
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in einer oberen und einer unteren Reihe angeordneten 

Kontaktstifte sind parallel zueinander rechtwinklig auf 

die Leiterplatte hin abgebogen. Die lätfreie Verbindung 

zwischen den Kontaktstiften und der Leiterplatte wird 

durch Einpressen der EinpreBabschnitte der Kontaktstifte 

in die durchkontaktierten Bohrlächer der Leiterplatte 

hergestellt. Zur Ubertragung des erforderlichen Drucks auf 

die Kontaktstifte wird ein Werkzeug verwendet, das auf der 

oberseiten4er inder 

oberen Reihe angeordneten Kontaktstifte aufliegt. 

	

4.2 	Wie die Beschwerdeführerin geltend gemacht hat, können bei 

der o. g. Messerleiste Probleme, wie Fehisteckungen bzw. 

Beschädigungen der Kontaktstifte auftreten, weil der 

Einpre8druck weit entfernt von der Einpre3stelle an der 

Leiterplatte ausgeubt wird und die langen Kontaktstifte im 

Zwischenbereich keine seitliche Führung erhalten. 

	

4.3 	Gem&8 deni Streitpatent werden solche Probleme durch eine 

Messerleiste mit einem zweiteiligen Gehäuse gelöst, bei 

der die abgewinkelten Kontaktstifte mm ersten Gehäuse-

teil (2) befestigt sind, während das zweite, mit durch 

Stege (11) begrenzten of fenen Schlitzen (10) versehene 

Gehâuseteil (9) zum Einpressen und Abdecken der aus dem 

ersten Gehäuseteil ragenden Kontaktstifte dient. Die 

Ubertragung des EinpreBdrucks vom zweiten Gehäuseteil auf 

die Einpre8abschnitte der Kontaktstifte erfolgt über 

Auflagepartien (ha) an den freien Enden der Stege (11) 

und entsprechend geformte Anschläge (8) an den Kontakt- 

stiften unmittelbar oberhaib der EinpreBabschnitte. 

	

4.4 	Bei der Beurteilung der erfinderischen Tâtigkeit ist auch 

die Einspruchsabteilung von El ausgegangen. Sie hat jedoch 

nicht die Ausführungsform nach Figur 14 sondern die 

Ausführungsform nach den Figuren 6 bis 10 als nâchst-

hiegenden Stand der Technik betrachtet, und ist dann zu 
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dein SchluI3 gekomxnen, daS sàintliche Anspruchsnierkivale 

(gemä6 der datnals geltenden Fassung, nâmlich ohne das 

Merkinal, daB die Schlitze an der Vorder- und Hinterseite 

of fen sind) aus El und E5 bekannt seien. 

	

4.5 	Obwohl auch die Messerleiste nach den Figuren 6 bis 10 von 

El einige Merkmale des geltenden Arispruchs aufweist, wie 

z. B. ein zweiteiliges Gehâuse und abgewinkelte Kontakt-

stifte mit Anschlàgen zur Begrenzung der EinpreStiefe, 

steilt diese Ausführungsform nach Meinung der Kainmer eine 

grundsätzlich unterschiedliche Konstruktion dar. Da die 

rechtwinkligen, in Reihen angeordneten Kontaktstifte nicht 

in einem Gehäuseteil der Messerleiste befestigt sirid, 

haben sie einen sicheren Halt nur dann, wenn beide 

Gehäuseteile (32 und 52) zusaininengebaut sind. Dem Gehãuse-

teil 52 könnte zwar die Funktion einer Isolierabdeckung 

und eines EinpreBwerkzeugs zugeschrieben werden (siehe 

Figuren 8 und 10), insofern es ein Ende der Kontaktstifte 

aufniinint und Druck auf seine Oberflãche beim Einpressen 

ausgeübt wird. Jedoch hat dieses Gehäuseteil weder kaiuin-

oder taschenartige, an der Vorder- und Hinterseite of fene 

Schlitze zur Unterbringung der Kontaktstifte noch Stege 

mit Auflagepartien zur Ubertragung des EinpreBdrucks auf 

die Anschläge der Kontaktstifte. Uberdies gehört das 

Gehàuseteil 52 zu einer Steckvorrichtung und kann daher 

nur nach Trennung der elektrischen Leitungen von der 

Messerleiste abgenommen werden, so daB im Gegensatz zuiu 

Streitpatent keine Möglichkeit besteht, die Kontaktstifte 

wáhrend des Betriebs (z. B. für Testzwecke) zugânglich zu 

machen. 

	

4.6 	Die in E5 offenbarte Messerleiste umfaBt ein einziges 

Gehäuseteil 10, das als Halterung der Kontaktstifte und 

als EinpreBwerkzeug dient. Obwohl die Kontaktstifte und 

03346 	 . S S / S S S 



6 	 T 687/91 

das Gehâuse jeweils schulterartige Anschlâge und 

entsprechende Auflagepartien zur Ubertragung des EinpreB-

drucks aufweisen, sind die Kontaktstifte nicht in kainin- 

oder taschenartigen, an der. Vorder- und Hinterseite 

offenen Schlitzen, sondern in durchgehenden Einzelkainmern 

untergebracht. Wie bei der Ausführungsform nach El 

(Figuren 6 bis 10) kann das Gehäuse 10 (E5, Figuren 1 und 

9) nur nach Trennung der Leitungen abgenonmen werden. 

4.7 	Nach Meinung der Kammer konnten die den Dokuinenten El und 

E5 zu entnehmenden Lehren dem Fachmann die Verwendung 

eines zweiten Gehäuseteils als Isolierabdeckung und 

EinpreIwerkzeug mit den gemäB dem Anspruch besonders 

geforinten Schlitzen und Stegen bei der Messerleiste nach 

Figur 14 von El nicht nahelegen. Soinit beruht der Gegen-

stand des vorliegenden Patentanspruches auf einer 

erfinderischen Tätigkeit und ist der Anspruch gewahrbar. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das Patent auf der Grundlage folgender 

Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

Beschreibung: 	Seiten 1 bis 5 eingereicht am 

20. Juli 1992; 

C, 
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Patentanspruch: 	eingereicht am 20. Juli 1992; 

Zeichnungen: 	Figur 1 wie veróffentlicht,Figuren 2 und 

3 eingereicht am 21. Mãrz 1990 

Die Geschäftsstellenbeanitin: 
	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	 R. E. Persson 
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